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1. Vorbemerkungen 

1 Gegenstand dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung sind Einzelfragen zu 
Wertminderungen von Vermögenswerten nach IAS 36. Die folgenden Ausführungen 
stehen unter dem Vorbehalt, dass durch das IASB und das IFRS Interpretations 
Committee keine abweichende Auffassung geäußert wird. 

2 Auf Besonderheiten einzelner Branchen (insb. Kreditinstitute und Versicherungsun-
ternehmen) wird in dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung nicht einge-
gangen. 

 

2. Zielsetzung des Standards (IAS 36.1) 

3 Die Regelungen des IAS 36 sollen sicherstellen, dass Vermögenswerte im Anwen-
dungsbereich des Standards nicht mit einem Wert angesetzt werden, der den er-
zielbaren Betrag (recoverable amount) übersteigt (IAS 36.1). 

 

3. Definitionen (IAS 36.6) 

4 Der erzielbare Betrag ergibt sich nach IAS 36.6 und IAS 36.18 als der höhere der 
beiden folgenden Beträge: 

 Beizulegender Zeitwert (fair value)2 abzüglich Abgangskosten (fair value less 
costs of disposal)3 und 

 Nutzungswert (value in use). 

Dabei wird der Wert eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit (cash-generating unit) aus der fortgesetzten Nutzung mit dem Preis vergli-
chen, der bei Abgang, z.B. durch Veräußerung am Markt, erzielbar wäre. Da beide 

                                                 
2 Nachfolgend „Fair Value“; vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Ermittlung des 

Fair Value nach IFRS 13 (IDW RS HFA 47) (Stand: 06.12.2013). 
3 Im Zuge der Veröffentlichung von IFRS 13 (Mai 2011) hat das IASB eine redaktionelle Änderung des Begriffs 

„fair value less costs to sell“ in „fair value less costs of disposal“ vorgenommen. Entgegen der amtlichen EU-
Übersetzung von IAS 36 wird der Begriff „costs of disposal” in dieser IDW Verlautbarung nicht mit „Veräuße-
rungskosten“, sondern mit „Abgangskosten“ übersetzt. 


